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Aufgrund des Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 2 Satz 1 des 
Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg folgende 

 

Änderungssatzung 

 

§ 1 

Die Allgemeine Prüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge der Fakultäten 
Geistes- und Kulturwissenschaften sowie Humanwissenschaften und für Modul-
prüfungen im Rahmen der Ersten Lehramtsprüfung an der Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg vom 30. September 2010 (Fundstelle: https://www.uni-bamberg.de/file-
admin/uni/amtliche_veroeffentlichungen/2010/2010-39.pdf), die zuletzt durch 
Änderungssatzung vom 14. August 2019 (Fundstelle: https://www.uni-
bamberg.de/fileadmin/www.abt-studium/amtliche-veroeffentlichungen/2019/2019-
51.pdf) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 3 Abs. 6 werden in Satz 1 die Wörter „entsprechend den §§ 3, 4, 6 und 8 des 
Mutterschutzgesetzes (MuSchG) sowie der Fristen des Gesetzes zum Elterngeld und 
zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG) vom 5. Dezember 
2006 (BGBl. I S. 2748) in der jeweils geltenden Fassung“ durch die Wörter „gemäß 
geltendem Mutterschutzgesetz sowie geltendem Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz“ ersetzt sowie in Satz 2 die Wörter „das Prüfungsamt“ durch die 
Wörter „die Studierendenkanzlei“ ersetzt.  

 

2. § 7 wird wie folgt gefasst: 

„§ 7 Anrechnung von Kompetenzen 

(1) 1An Universitäten und anderen Hochschulen erbrachte Studien- und Prüfungs-
leistungen werden angerechnet, außer es bestehen wesentliche Unterschiede hinsichtlich 
der erworbenen Kompetenzen. 2Kompetenzen, die im Rahmen sonstiger weiterbildender 
Studien gemäß Art. 56 Abs. 6 Nr. 3 Bayerisches Hochschulgesetz (BayHSchG) oder 
außerhalb des Hochschulbereichs erworben wurden, werden angerechnet, wenn sie 
gleichwertig sind. 3Außerhalb des Hochschulbereichs erworbene Kompetenzen dürfen 
höchstens die Hälfte der im Studiengang nachzuweisenden Kompetenzen ersetzen. 

(2) 1Für Anrechnungen im Umfang von jeweils 30 ECTS-Punkten erfolgt eine Ein-
stufung in ein höheres Fachsemester. 2In Bachelorstudiengängen, die das Studium von 
mehr als einem Fach beinhalten, erfolgt die Einstufung unter Zugrundelegung und mit 
Geltung für die gesamte Fächerkombination. 

https://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/amtliche_veroeffentlichungen/2010/2010-39.pdf
https://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/amtliche_veroeffentlichungen/2010/2010-39.pdf
https://www.uni-bamberg.de/fileadmin/www.abt-studium/amtliche-veroeffentlichungen/2019/2019-51.pdf
https://www.uni-bamberg.de/fileadmin/www.abt-studium/amtliche-veroeffentlichungen/2019/2019-51.pdf
https://www.uni-bamberg.de/fileadmin/www.abt-studium/amtliche-veroeffentlichungen/2019/2019-51.pdf


3 

(3) 1Jede angerechnete Studien- und Prüfungsleistung wird einem Modul gemäß der 
jeweiligen Studien- und Fachprüfungsordnung zugeordnet. 2Die Noten anzurechnender 
Studien- und Prüfungsleistungen werden gegebenenfalls nach erfolgter Noten-
umrechnung auf das Notensystem nach § 17 übernommen und in die Berechnung der 
Gesamtnote einbezogen. 3Bei der Notenumrechnung findet im Grundsatz die 
Vereinbarung über die Festsetzung der Gesamtnote bei ausländischen Hochschul-
zugangszeugnissen gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.03.1991 in 
der derzeit geltenden Fassung entsprechende Anwendung. 4Im Rahmen der Noten-
umrechnung wird die einzubeziehende Note auf eine Stelle nach dem Komma ermittelt, 
alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 5Eine Rundung auf Notenwerte 
gemäß § 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2 erfolgt nicht. 6Bei nicht vergleichbaren Notensystemen 
geht die Bewertung nicht in die Berechnung der Gesamtnote ein. 

(4) 1Anträge auf Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen und Anträge auf 
Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kompetenzen sind 
schriftlich an die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des zuständigen Prüfungs-
ausschusses zu richten. 2Der zuständige Prüfungsausschuss gibt hochschulöffentlich 
bekannt, welche Unterlagen zur Anrechnung hochschulisch und außerhochschulisch 
erworbener Kompetenzen vorzulegen sind. 3Zeugnisse und weitere für die Anrechnungs-
entscheidung notwendige Unterlagen, die nicht in deutscher oder englischer Sprache 
ausgestellt sind, müssen zusammen mit einer beglaubigten Übersetzung vorgelegt 
werden.“ 

 

 

§ 2 

Diese Satzung tritt am 1. April 2020 in Kraft.  
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg vom 13. November 2019 sowie der Genehmigung gemäß Art. 13 Abs. 2 Satz 2 
in Verbindung mit Art. 61 Abs. 2 Satz 1 BayHSchG durch den Präsidenten der Otto-
Friedrich-Universität Bamberg vom 12. Februar 2020. 

 

 

Bamberg, 12. Februar 2020 

 

gez. 

 
Prof. Dr. Dr. habil. Godehard Ruppert 
Präsident 

 

Die Satzung wurde am 12. Februar 2020 in der Universität Bamberg niedergelegt; die 
Niederlegung wurde am gleichen Tag durch Anschlag in der Hochschule bekannt 
gemacht. Tag der Bekanntmachung ist daher der 12. Februar 2020. 
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